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Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Mag. Andreas Zakostelsky, Jan Krainer, Mag. Bruno Rossmann 

Kolleginnen und Kollegen 
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zur Regierungsvorlage betreffend das Bundesgesetz, mit dem das Bankwesengesetz geändert, das Bun
desgesetz über die Einrichtung eines Kontenregisters und die Konteneinschau (Kontenregister- und Kon
teneinschaugesetz - KontRegG), das Bundesgesetz über die Meldepflicht von Kapitalabflüssen und von 
Kapitalzuflüssen (Kapitalabfluss-Meldegesetz) und das Bundesgesetz zur Umsetzung des gemeinsamen 
Meldestandards für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (Gemeinsamer 
Me1destandard-Gesetz GMSG) erlassen, das EU-Amtshilfegesetz und das Amtshilfe
Durchführungsgesetz geändert werden (685 der Beilagen), in der Fassung des Ausschussberichtes (749 
der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

1. Artikel 1 (A."nderung des Bankwesengesetzes) wird wie folgt geände�t: 

§ 38 Abs. 2 Z 13 lautet: 
,,13. Hinsichtlich der Meldepflicht der § §  3 und 5 des Kapitalabfluss-Meldegesetzes, BGBl. I 

Nr. XX!2015. " 

11. Artikel 3 (Bundesgesetz über die Meldepflicht von Kapitalabflüssen und von Kapitalzuflüssen) wird 
wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis lautet samt Überschrift: 

§ 1. Begriffsbestimmungen 

"Inhaltsverzeichnis 

1. Teil Kapitalabfluss-Meldepflicht 
§ 2. Meldepflicht 
§ 3. Umfang der Meldepflicht 
§ 4. Meldezeitraum 

2. Teil Kapitalzufluss-Meldepflicht 
§ 5. Meldepflicht 
§ 6. Umfang der Meldepflicht 
§ 7. Meldezeitraum 

3. Teil Nachversteuerung von meldepflichtigen Kapitalzuflüssen 
§ 8. Einmalzahlung 
§ 9. Bedeckung 
§ 10. Selbstanzeige 

4. Teil Gemeinsame Bestimmungen und Schlussbestimmungen 
§ 11. Verordnungsermächtigung 
§ 12. Verfahren bei der Abgabenbehärde 
§ 13. Strafbestimmungen 
§ 14. Verweis auf andere Rechtsvorschriften 
§ 15. Personenbezogene Bezeichnungen 
§ 16. Außerkrafttreten 
§ 17. Vollziehung" 

2. § 1 lautet samt Überschrift: 

"Begriffsbestimmungen 

§ 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet: 
1. Kreditinstitut: ein Kreditinstitut gemäß § 1 Abs. 2 des Kontenregistergesetzes - KontRegG, 

BGBl. I Nt. XX12015. 
2. Zahlungsinstitut: ein Zahlungsinstitut gemäß § 5 Abs. 1 des Zahlungsdienstegesetzes - ZaDiG, 

BGBl. I Nr. 66/2009 oder eine Zweigstelle eines Zahlungsinstitutes gemäß § 12 ZaDiG. 
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3. Kapitalabfluss: 
a) die Auszahlung und Überweisung von Sicht-, Termin- und Spareinlagen, 
b) die Auszahlung und Überweisung im Rahmen der Erbringung von Zahlungsdiensten gemäß 

§ 1 Abs. 2 ZaDiG oder im Zusammenhang mit dem Verkauf von Bundesschätzen, 
c) die Übertragung von Eigentum an Wertpapieren (§ 1 Abs. 1 des Depotgesetzes, BGBl. 

Nr. 42411969, und § 3 Abs. 2 Z 13 des Investmentfondsgesetzes 2011 - InvFG 2011, BGBl. I 
Nr. 7712011) mittels Schenkung im Inland sowie 

d) die Verlagerung von Wertpapieren in ausländische Depots. 
4. Kapitalzufluss: 

a) die Einzahlung und Überweisung von Sicht-, Termin- und Spareinlagen, 
b) die Einzahlung und Überweisung im Rahmen der Erbringung von Zahlungs diensten gemäß 

§ 1 Abs. 2 ZaDiG oder im Zusammenhang mit dem Verkauf von Bundesschätzen, 
c) die Übertragung von Eigentum an Wertpapieren (§ 1 Abs. 1 des Depotgesetzes, BGBl. 

Nr. 42411969, und § 3 Abs. 2 Z 13 des Investmentfondsgesetzes 2011 - InvFG 2011, BGBl. I 
Nr. 77/2011) mittels Schenkung sowie 

d) die Verlagerung von Wertpapieren in inländische Depots. " 

3. Nach § 1 wird Jolgende Abschnittsüberschrift eingefügt: 

,,1. Teil 
Kapitalabfluss-Meldepflicht" 

4. § 2 lautet samt Überschrift: 

"Meldepflicht 

§ 2. Kreditinstitute, Zahlungsinstitute und die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBF A) 
sind verpflichtet, hohe Kapitalabflüsse nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes an den Bundesminister für 
Finanzen zu melden. " 

5. a) der zweite Satz des § 3 Abs. 1 lautet: 

"Ausgenommen von dieser Meldepflicht sind Kapitalabflüsse von Geschäftskonten von Unternehmern 
und von Anderkonten von Rechtsanwälten, Notaren oder Wirtschaftstreuhändem. " 

b) In § 3 Abs. 1 wird der Verweis auJ,, § 2 Z 3" durch den Verweis auJ,,§ 1 Z 3" ersetzt. 

6. Die § § 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 werden zu den § § 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 1 7. 

7. Nach § 4 werden Jolgende §§ 5 bis 10 samt Abschnittsüberschriften und Überschriften eingefügt: 

,,2. Teil 
Kapitalzufluss-Meldepflicht 

Meldepflicht 

§ 5. Kreditinstitute, Zahlungsinstitute und die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBF A) 
sind verpflichtet, hohe Kapitalzuflüsse aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 
Liechtenstein nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes an den Bundesminister für Finanzen zu melden, 
soweit sie in den in § 7 angeführten Zeiträumen erfolgten. 

von 

Umfang der Meldepflicht 

§ 6. (1) Meldepflichtig sind Kapitalzuflüsse von mindestens 50 000 Euro auf Konten oder Depots 

1. natürlichen Personen; ausgenommen von dieser Meldepflicht sind Kapitalzuflüsse auf Ge
schäftskonten von Unternehmern; 

2. liechtensteinischen Stiftungen und stiftungsähnlichen Anstalten; im Zweifel kann der Melde
pflichtige davon ausgehen, dass eine Anstalt stiftungsähnlich ist. 

(2) Sofern ein Kapitalzufluss von mindestens 50 000 Euro auf ein Konto oder Depot im Meldezeit
raum vorliegt, so sind auch alle anderen im Meldezeitraum erfolgten Zuflüsse in die Meldung aufzuneh
men. 
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(3) Die Meldung hat zu enthalten: 
1. das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen für Steuern und Abgaben (vbPK 

SA); sofern das vbPK SA über das Stammzahlenregister nicht ermittelt werden konnte, sind Vor
name, Zuname, Geburtsdatum, Adresse und Ansässigkeitsstaat aufzunehmen; 

2. die Konto- oder Depotnummer und 
3. den jeweiligen Betrag. 

(4) Zum Zweck der Datenübermittlung sind die Meldepflichtigen gemäß § 5 berechtigt, wie Auf
traggeber des öffentlichen Bereichs gemäß § 10 Abs. 2 des E-Govemment-Gesetzes - E-GovG, BGBl. I 
Nr. 10/2004, die Ausstattung ihrer Datenanwendungen mit vbPK SA von der Stammzahlenregisterbehör
de zu verlangen. In diesem Zusammenhang anfallende Kosten inklusive jener der Stammzahlenregister
behörde sind vom Meldepflichtigen gemäß § 5 zu tragen. 

Meldezeitraum 

§ 7. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Meldepflicht ist wahrzunehmen: 
1. für Kapitalzuflüsse aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft für den Zeitraum von 1. Juli 

2011 bis 31. Dezember 2012, 
2. für Kapitalzuflüsse aus dem Fürstentum Liechtenstein für den Zeitraum von 1. Jänner 2012 bis 

31. Dezember 2013. 

(2) Die Meldungen sind spätestens bis 31. Dezember 2016 zu erstatten. 

3. Teil 
Nachversteuerung von meldepflichtigen Kapitalzuflüssen 

Einmalzahlung 

§ 8. (1) Inhaber von Konten oder Depots, auf denen gemäß § 6 meldepflichtige Kapitalzuflüsse ver
bucht wurden, können bis einschließlich 31. März 2016 dem meldepflichtigen Kreditinstitut unwiderruf
lich schriftlich mitteilen, die Nachversteuerung dieser Vermögenswerte im Wege einer Einmalzahlung 
mit Abgeltungswirkung vorzunehmen. Sie haben für deren Begleichung den erforderlichen Geldbetrag 
bereitzustellen. 

(2) Die Einmalzahlung beträgt 38 % der meldepflichtigen Vermögenswerte. Sie ist von dem melde
pflichtigen Kreditinstitut bis spätestens 30. September 2016 einzubehalten und abzuführen; über die er
folgten Einmalzahlungen ist innerhalb eines Monats nach Ablauf dieser Frist dem für die Erhebung der 
Körperschaftsteuer zuständigen Finanzamt eine Anmeldung zu übermitteln. 

(3) Über die erfolgte Einmalzahlung hat das Kreditinstitut eine Bescheinigung an die Konto- oder 
Depotinhaber auszustellen, die folgende Angaben zu enthalten hat: 

1. die Identität (Name und Geburtsdatum oder Bezeichnung) und Wohnsitz oder Sitz der Konto
oder Depotinhaber; 

2. die Identität (Name und Geburtsdatum oder Bezeichnung) und Wohnsitz oder Sitz der Verfü
gungsberechtigten; 

3. die Identität (Name und Geburtsdatum oder Bezeichnung) und Wohnsitz oder Sitz der Inhaber 
jener Konten oder Depots, von denen aus der meldepflichtige Zufluss erfolgt ist; 

4. soweit bekannt, deren österreichische Finanzamts- und Steuernummer und/oder Sozialversiche-
rungsnummer; 

5. den BIC-Code des Kreditinstitutes; 
6. die Kundennummer (Kunden-, Konto- oder Depot-Nummer, IBAN-Code); 
7. den Betrag der Einmalzahlung und Berechnungsgrundlage einschließlich der übertragenen Wirt

schaftsgüter. 

(4) Mit der vollständigen Gutschrift der Einmalzahlung auf dem Abgabenkonto des Kreditinstitutes 
gelten die Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuer und die Ansprüche auf die gemeinschaftlichen Bun
desabgaben gemäß § 8 Abs. 1 erster und dritter Fall des Finanzausgleichsgesetzes 2008 - F AG 2008, 
BGBl. I Nr. 103/2007, sowie die Stiftungseingangssteuer- und Versicherungssteueransprüche als abgegol
ten. Die Abgeltungswirkung gilt für alle Gesamtschuldner der betroffenen Abgaben. Sie umfasst vor dem 
Zufluss entstandene Abgabenansprüche betreffend die genannten Abgaben, soweit ihnen Sachverhalte 
zugrunde liegen, die zur Bildung von Vermögens werten geführt haben, deren Zufluss im Inland der Mel
depflicht nach § 6 unterliegt, im Betrag bis zur Höhe der Bemessungsgrundlage der Einmalzahlung. 
Gleichzeitig entfallt die Meldeverpflichtung gemäß § 6 für den zugrundeliegenden Zufluss. 
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(5) Die Abgeltungswirkung nach Abs. 4 tritt nicht ein, soweit 
1. die Vermögenswerte aus einer Vortat zur Geldwäscherei gemäß § 165 Abs. 1 des Strafgesetzbu

ches - StGB, BGBl Nr. 60/1974, mit Ausnahme des § 33 iVm § §  38a oder 39 des Finanzstrafge
setzes - FinStrG, BGBl Nr. 129/1958 herrühren oder 

2. zum Zeitpunkt der Mitteilung gemäß Abs. 1 
a) einer Abgaben- oder Finanzstrafbehörde bereits konkrete Hinweise auf nicht versteuerte Ver

mögenswerte, die der Meldepflicht unterliegen, vorlagen und dies dem Verfügungsberechtig
ten bekannt war; 

b) abgabenrechtliche Ermittlungen geführt werden oder 
c) diesbezüglich bereits Verfolgungshandlungen (§ 29 Abs. 3 lit. a FinStrG) gesetzt worden sind. 

In diesen Fällen wird eine geleistete Einmalzahlung als freiwillige Zahlung auf die geschuldeten Steuern 
der verfügungSberechtigten Person behandelt. § 214 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung - BAO, BGBl 
Nr. 194/1961 gilt sinngemäß. 

(6) Abs. 4 hat keine Auswirkung auf die Berechnung der Grundlage der Mehrwertsteuereigenmittel 
nach der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 über die endgültige einheitliche Regelung für die 
Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel. 

(7) Insoweit gemäß Abs. 4 und 5 Abgabenansprüche abgegolten sind, tritt Strafbefreiung hinsichtlich 
damit zusammenhängender Finanzvergehen ein. 

Bedeckung 

§ 9. (1) Verfügen die Konto- oder Depotinhaber nicht über einen ausreichenden Geldbetrag auf ei
nem Konto des meldepflichtigen Kreditinstitutes, so muss dieses den Konto- oder Depotinhabern schrift
lich unter Setzung einer Frist von längstens vier Wochen, längstens aber bis zum 29. September 2016, 
auffordern, einen ausreichenden Geldbetrag bereitzustellen. Zugleich sind die Konto- oder Depotinhaber 
auf die Verpflichtung zur Meldung des Kapitalzuflusses hinzuweisen. 

(2) Kann das Kreditinstitut wegen fehlender flüssiger Mittel die Einmalzahlung nicht vollständig 
einbehalten, hat das Kreditinstitut nach Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 seiner Meldeverpflichtung nach § 6 
nachzukommen. 

Selbstanzeige 

§ 10. (1) Wird Selbstanzeige (§ 29 FinStrG) wegen Finanzvergehen erstattet, denen ein Sachverhalt 
zugrunde liegt, der zur Bildung von Vermögenswerten geführt hat, deren Zufluss gemäß § 6 meldepflich
tig ist, ist insoweit § 29 Abs. 3 lit. d FinStrG nicht anzuwenden. 

(2) Für Selbstanzeigen gemäß Abs. 1 tritt strafbefreiende Wirkung nur insoweit ein, als auch eine 
Abgabenerhöhung entrichtet wird. § 29 Abs. 6 FinStrG gilt sinngemäß." 

8. Vor § 11 wirdfolgende Abschnittsüberschrift eingefügt: 

,,4. Teil 
Gemeinsame Bestimmungen und Schlussbestimmungen" 

9. § 11 lautet samt Überschrift: 

"Verordnungsermächtigung 

§ 11. Der Bundesminister für Finanzen hat mit Verordnung das Verfahren der Übermittlung der 
Meldungen im Wege von FinanzOnline nach den § §  3 und 6 in organisatorischer und technischer Hin
sicht zu regeln." 

1 O. § 12 lautet samt Überschrift: 

"Verfahren bei der Abgabenbehörde 

§ 12. (1) Die Abgabenbehörden haben einlangende Meldungen von Kapitalabflüssen (§ 3) der elekt
ronischen Dokumentation gemäß § 114 Abs. 2 BAO hinzuzufügen; daneben dürfen die Meldungen aus
schließlich für eine Analyse für Zwecke der Betrugsbekämpfung unter Abgleich der über den Steuer
pflichtigen im Abgabenakt vorhandenen Daten und für damit in Zusammenhang stehende allgemeine 
Aufsichtsrnaßnahmen nach § §  143 und 144 BAO oder Außenprüfungen nach § 147 BAO herangezogen 
werden. Die Bestimmungen des Finanzstrafgesetzes bleiben davon unberührt. 
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(2) Die Abgabenbehörden haben einlangende Meldungen von Kapitalzuflüssen (§ 6) der elektroni
schen Dokumentation gemäß § 114 Abs. 2 BAO hinzuzufügen und im Sinne des § 115 Abs. 1 BAO lü
ckenlos zu prüfen. Die Bestimmungen des Finanzstrafgesetzes bleiben davon unberührt." 

11. § 13 Abs. 1 lautet: 

,,(1 ) Wer die Meldepflichten der 
schuldig und ist mit einer Geldstr 

und 6 vorsätzlich verletzt, macht sich eines Finanzvergehens 
200 000 Euro zu bestrafen." 
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Begründung: 

Zu I. (Bankwesengesetz) 

Die Verweisanpassung trägt der Änderung des Kapitalabfluss-Meldegesetzes Rechnung. 

Zu 11. (Kapitalabfluss-Meldegesetz) 

Zu Z 2 bis 4 und 7 (§ 1, 2 und 5 bis 7): 

6 von 7 

Bereits im Finanzausschuss wurde beschlossen, dass ein weiterer Zweck des Kapitalabfluss
Meldegesetzes sein soll, Kapitalzuflüsse im Vorfeld des Inkrafttretens der Steuerabkommen mit der 
Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein zu entdecken und steuerlich zu verwerten, die ansonsten 
steuerlich unentdeckt bleiben würden. 

Dazu soll nun ein 2. Teil in das Kapitalabfluss-Meldegesetz eingefügt werden. Der Kreis der Melde
pflichtigen (§ 5) entspricht jenem beim Kapitalabfluss. Zudem soll zu Beginn des Gesetzes eine Definiti
on des Kapitalzuflusses eingefügt werden. Meldepflichtig sind Kapitalzuflüsse von 50.000 Euro oder 
mehr auf Konten natürlicher Personen sowie auf (österreichische) Konten oder Depots liechtensteinischer 
Stiftungen und stiftungsähnlicher Anstalten. Die Bestimmungen für die Form der Übermittlung entspre
chen jenen bei den Kapitalabflüssen. 

Um auch Fälle abzudecken, in denen bereits im Vorfeld auf grund medialer Berichterstattung das Vermö
gen aus der Schweiz und aus Liechtenstein nach Österreich transferiert wurde, sollen als Meldezeiträume 
(Verfassungsbestimmung) für Zuflüsse aus der Schweiz das zweite Halbjahr 2011 und das gesamte Jahr 
2012 und für Zuflüsse aus Liechtenstein die Jahre 2012 und 2013 festgelegt werden. 

Die geplante Meldepflicht für Kapitalzuflüsse steht im Einklang mit unionsrechtlichen Bestimmungen, da 
sie lediglich vergangene Zeiträume betrifft und dazu dient, Steuerumgehungen aufzudecken. Die Ein
schränkung auf Zuflüsse aus der Schweiz und Liechtenstein erfolgt vor dem Hintergrund der beiden Steu
erabkommen und trägt dem Umstand Rechnung, dass für die zu meldenden Zeiträume keine Gruppenan
fragen getätigt werden können. 

Zu Z 5 (§ 3): 

Die Wirtschaftstreuhänder werden hinsichtlich ihrer Anderkonten den Rechtsanwälten und Notaren 
gleichgestellt. 

Zu Z 7 (§§ 8, 9 und 10): 

Die Kapitalzufluss-Meldepflicht soll - entsprechend den Steuerabkommen mit der Schweiz und dem 
Fürstentum Liechtenstein - um die Möglichkeit einer anonymen Einmalzahlung mit Abgeltungswirkung 
ergänzt werden. Dazu soll ein 3. Teil in das Kapitalabfluss-Meldegesetz aufgenommen werden. Die Eck
punkte sind: 

Die anonyme Einmalzahlung ist nur in Fällen möglich, in denen meldepflichtige Zuflüsse auf ein 
Konto oder Depot bei einem meldepflichtigen Kreditinstitut erfolgt sind. Anders als in den Steuer
abkommen kommt die Einmalzahlung nicht vorrangig zur Anwendung, sondern nur wenn der Kon
to- oder Depotinhaber dies dem Kreditinstitut bis zum 31. März 2016 mitteilt. Besteht keine Ge
schäftsverbindung mehr zum meldepflichtigen Kreditinstitut, kann eine Einmalzahlung trotzdem er
folgen, wenn vom Konto- oder Depotinhaber die Geschäftsverbindung wieder aufgenommen wird 
bzw. die finanziellen Mittel für die Einmalzahlung zur Verfügung gestellt werden. 

Die Bemessungsgrundlage für die Einmalzahlung ist der meldepflichtige Betrag (das ist das zuge
flossene Vermögen zu Zeitwerten); eine Berechnung entsprechend der in den Steuerabkommen vor
gesehenen Formel ist aus technischen Gründen nicht möglich, da nicht sichergestellt ist, dass die 
notwendigen Informationen beim meldepflichtigen Kreditinstitut vorhanden sind. 

Der Steuersatz für die Einmalzahlung bemisst sich am höchsten in den Steuerabkommen vorgesehe
nen Steuersatz, das sind 38%. 

Die Abgeltungswirkung der Einmalzahlung soll grundsätzlich jener entsprechen, die auch in den 
Steuerabkommen vorgesehen ist; die Formulierung wurde an die Gegebenheiten angepasst und prä
zisiert. 

Die Einmalzahlungen sollen von den meldepflichtigen Kreditinstituten bis spätestens 30. September 
2016 abgeführt werden; eine gesonderte Anmeldung beim Finanzamt ist erforderlich. 

Wird eine anonyme Einmalzahlung geleistet, entfallt insofern die Meldeverpflichtung. 

Im Umfang der Abgeltungswirkung tritt auch Straffreiheit ein. 
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Selbstanzeigen betreffend Sachverhalte, die mit Meldepflichtigen Zuflüssen in Zusammenhang ste
hen, sollen ungeachtet des derzeit bestehenden Ausschlusses wiederholter Selbstanzeigen mit straf
befreiender Wirkung möglich sein, jedoch der Zuschlagspflicht des § 29 Abs. 6 FinStrG unterliegen. 

Zu Z 9 (§ 11): 

Auch die Übermittlung der Meldungen von Kapitalzuflüssen soll in FinanzOnline erfolgen. 

Zu Z 10 (§ 12): 

Im Gegensatz zum Verfahren der Abgabenbehörde bei den Meldungen von Kapitalzuflüssen nach Abs. I 
sollen nach dem neuen Abs. 2 die Meldungen von Kapitalzuflüssen lückenlos überprüft werden, da anzu
nehmen ist, dass dies für die Abgabenpflicht und die Erhebung der Abgaben wesentlich ist. 

Zu Z 11 (§ 13): 

Auch die Verletzung der Meldepflicht von Kapitalzuflüssen soll strafbar sein. 
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